
 B u n d e s v e r w a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b un a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b un a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b un a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 

 Abteilung VI 

F-3265/2023 

 

 
 

  U r t e i l  v o m  3 .  J u n i  2 0 2 4  

Besetzung 
 Richter Basil Cupa (Vorsitz), 

Richterin Claudia Cotting-Schalch, 

Richter Daniele Cattaneo, 

Gerichtsschreiber Lukas Schmid. 
 

 
 

Parteien 
 A._______, 

Beschwerdeführer,  

vertreten durch lic. iur. LL.M. Lukas Friedli,  

FRIEDLI & SCHNIDRIG,  
 

 
gegen 

 
 

Staatssekretariat für Migration SEM, 

Quellenweg 6, 3003 Bern, 

Vorinstanz.  

  
 

 
 

Gegenstand 
 Einreiseverbot; Verfügung des SEM vom 4. Mai 2023. 

 

 

 



F-3265/2023 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Der indische Staatsangehörige A._______ (geb. 1965, nachfolgend: Be-

schwerdeführer) wurde am 2. Mai 2023 wegen Verdachts auf Ausübung 

einer Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung (…) kontrolliert. Anlässlich der Ein-

vernahme durch die Fremdenpolizei (…) wurde ihm gleichentags das 

rechtliche Gehör zur Anordnung einer Entfernungs- und einer Fernhalte-

massnahme gewährt. Mit Verfügung vom 2. Mai 2023 wies die Fremden-

polizei (…) den Beschwerdeführer aus dem Schengen-Raum und der eu-

ropäischen Union weg und annullierte gleichentags das durch die deut-

schen Behörden ausgestellte Schengen-Visum. 

B.  

Am 4. Mai 2023 verhängte die Vorinstanz gegen den Beschwerdeführer ein 

ab dem 11. Mai 2023 gültiges, zweijähriges Einreiseverbot und ordnete die 

Ausschreibung der Fernhaltemassnahme zur Einreiseverweigerung im 

Schengener Informationssystem (SIS II) an. Einer allfälligen Beschwerde 

dagegen entzog die Vorinstanz die aufschiebende Wirkung. Das Einreise-

verbot wurde dem Beschwerdeführer am 11. Mai 2023 zugestellt.  

C.  

Gegen diesen Entscheid liess der Beschwerdeführer am 7. Juni 2023 Be-

schwerde beim Bundesverwaltungsgericht einreichen. Er beantragte die 

Aufhebung der angefochtenen Verfügung, eventualiter die Löschung der 

Ausschreibung des Einreiseverbots im SIS II und die Wiederherstellung 

der aufschiebenden Wirkung der angefochtenen Verfügung. 

D.  

Mit Zwischenverfügung vom 20. Juni 2023 wies der Instruktionsrichter das 

Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Be-

schwerde ab. 

E.  

Die Vorinstanz hielt in der Vernehmlassung vom 9. Oktober 2023 vollum-

fänglich an ihrer Verfügung fest und beantragte die Abweisung der Be-

schwerde. 

F.  

Auf den weiteren Akteninhalt wird, soweit rechtserheblich, in den Erwägun-

gen eingegangen. 
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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

1.1 Verfügungen des SEM, die ein Einreiseverbot im Sinne von Art. 67 AIG 

(SR 142.20) zum Gegenstand haben, unterliegen der Beschwerde an das 

Bundesverwaltungsgericht (Art. 112 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 31 ff. VGG). 

1.2 Das Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet 

sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt  

(Art. 37 VGG). 

1.3 Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerde le-

gitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte 

Beschwerde ist einzutreten (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG). 

2.  

Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung 

von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Er-

messens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheb-

lichen Sachverhalts und, im Falle von Bundesbehörden, die Unangemes-

senheit gerügt werden (vgl. Art. 49 VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht 

wendet im Beschwerdeverfahren das Bundesrecht von Amtes wegen an 

und ist nicht an die Begründung der Begehren gebunden (Art. 62 Abs. 4 

VwVG). Massgeblich ist grundsätzlich die Sachlage im Entscheidzeitpunkt 

(vgl. BVGE 2020 VII/4 E. 2.2 m.H.). 

3.  

3.1 Das SEM kann Einreiseverbote gegen ausländische Personen erlas-

sen, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder 

im Ausland verstossen haben oder diese gefährden (Art. 67 Abs. 1 Bst. c 

AIG). Der Begriff der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist weit zu fassen 

(vgl. BGE 147 IV 340 E. 4.7.7). Ein Verstoss dagegen liegt insbesondere 

vor, wenn gesetzliche Vorschriften oder behördliche Verfügungen missach-

tet werden (Art. 77a Abs. 1 Bst. a der Verordnung vom 24. Oktober 2007 

über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). 

Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt vor, wenn 

konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffe-

nen Person in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einer 

Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt (Art. 77a 

Abs. 2 VZAE). Bestand ein solches Verhalten in der Vergangenheit, so wird 

die Gefahr entsprechender künftiger Störungen von Gesetzes wegen ver-

mutet (vgl. etwa BVGE 2017 VII/2 E. 4.4 m.H.).  
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3.2 Das in Art. 67 AIG geregelte Einreiseverbot stellt keine Sanktion dar, 

sondern eine Massnahme zur Abwendung einer künftigen Störung der öf-

fentlichen Sicherheit und Ordnung (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über 

die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002, BBl 2002 3709, 

3813). Die Verhängung eines Einreiseverbots knüpft an das Risiko einer 

künftigen Gefährdung an. Gestützt auf sämtliche Umstände des Einzelfalls 

ist eine entsprechende Prognose zu stellen. Dabei ist naturgemäss primär 

das vergangene Verhalten der betroffenen Person zu berücksichtigen. Es 

genügt, wenn der ausländischen Person eine Sorgfaltspflichtverletzung zu-

gerechnet werden kann. Unkenntnis oder Fehlinterpretation der Einreise- 

und Aufenthaltsvorschriften stellen normalerweise keinen hinreichenden 

Grund dar, um von einer Fernhaltemassnahme abzusehen. Jeder Auslän-

derin und jedem Ausländer obliegt es, sich über bestehende Rechte und 

Pflichten im Zusammenhang mit den ausländerrechtlichen Vorschriften ins 

Bild zu setzen und sich im Falle von Unklarheiten bei der zuständigen Be-

hörde zu informieren (vgl. Urteile des BVGer F-1934/2022 vom 6. März 

2023 E. 4.3; F-5468/2020 vom 17. Januar 2022 E. 3.1 m.H.). 

3.3 Wird gegen eine Person, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mit-

gliedstaats der Europäischen Union oder der Europäischen Freihandelsas-

soziation besitzt, ein Einreiseverbot verhängt, so wird sie nach Massgabe 

der Bedeutung des Falles im SIS II zur Einreiseverweigerung ausgeschrie-

ben (vgl. Art. 21 und 24 der Verordnung [EU] Nr. 2018/1861 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 28. November 2018 über die Ein-

richtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssys-

tems [SIS] im Bereich der Grenzkontrollen, zur Änderung des Übereinkom-

mens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen und zur Än-

derung und Aufhebung der Verordnung [EG] Nr. 1987/2006, ABl. L 312/14 

vom 07.12.2018 [SIS-VO-Grenze], löste am 6. März 2023 ab: Verordnung 

[EG] Nr. 1987/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Dezember 2006 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des 

Schengener Informationssystems der zweiten Generation [SIS-II], 

Abl. L 381/4 vom 28.12.2006 [SIS-II-VO]; Art. 20 der Verordnung vom 

8. März 2013 über den nationalen Teil des Schengener Informationssys-

tems [N-SIS] und das SIRENE-Büro [N-SIS-Verordnung; SR 362.0]). 

4.  

Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz das bis am 10. Mai 2025 gel-

tende, zweijährige Einreiseverbot rechtens angeordnet hat. 
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4.1 Gemäss rechtskräftigem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kan-

tons Bern (…) (siehe E. 4.3 hernach), ist der Beschwerdeführer am 27. Ap-

ril 2023 mit der Absicht in die Schweiz eingereist, (…) Waren zu verkaufen 

und somit eine selbständige Erwerbstätigkeit auszuüben. Dies habe er in 

der Folge auch gemacht, obwohl er gewusst habe, dass er weder über das 

für die Einreise notwendige Visum noch über die für die Ausführung der 

Erwerbstätigkeit erforderliche Arbeitsbewilligung verfügte. 

4.2 Der Beschwerdeführer verfügte gemäss den Akten über einen ihm zu-

stehenden indischen Reisepass und ein durch die deutschen Behörden 

ausgestelltes, vom 27. April 2022 bis am 26. April 2027 gültiges Schengen-

Visum Typ C zu Geschäftszwecken. Folglich war er grundsätzlich befugt, 

in die Schweiz einzureisen. Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuwei-

sen, dass die Einreise eines Drittstaatsangehörigen zum Zweck der Auf-

nahme einer Erwerbstätigkeit rechtswidrig ist, falls eine Bewilligung zur 

Ausübung der Erwerbstätigkeit nicht schon vorgängig eingeholt wurde (Ur-

teil des BGer 6B_60/2018 vom 21. Dezember 2018 E.3.3).  

4.3 Die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern (…) verurteilte den Be-

schwerdeführer mit Strafbefehl vom 27. November 2023 wegen vorsätzli-

cher rechtswidriger Einreise (Art. 115 Abs. 1 Bst. a AIG i.V.m. Art. 5 Abs. 1 

Bst. a AIG), vorsätzlichen rechtswidrigen Aufenthalts (Art. 115 Abs. 1 Bst. b 

AIG) sowie vorsätzlicher Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung (Art. 115 Abs. 1 

Bst. c AIG i.V.m. Art. 11 Abs. 1 und Abs. 2 AIG). Sie bestrafte ihn mit einer 

Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je Fr. 30.– und zu einer Verbindungs-

busse von Fr. 300.–, schob den Vollzug der Geldstrafe jedoch unter Anset-

zung einer Probezeit von 2 Jahren auf. Der Strafbefehl ist in Rechtskraft 

erwachsen. 

4.4 Die Vorinstanz begründete das zweijährige Einreiseverbot damit, dass 

der Beschwerdeführer am 2. Mai 2023 in der Schweiz erwerbstätig gewe-

sen sei, ohne im Besitz der dafür erforderlichen ausländerrechtlichen Be-

willigung zu sein. Dies stelle einen Verstoss gegen die Einreisevorausset-

zungen des Ausländerrechts dar, womit auch gegen die öffentliche Sicher-

heit und Ordnung verstossen worden sei (Art. 67 Abs. 1 Bst. c AIG i.V.m. 

Art. 77a Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 VZAE). Hier zu beurteilen ist demnach, 

ob der Beschwerdeführer eine Tätigkeit ausgeübt hat, die nach den Krite-

rien der ausländerrechtlichen Rechtsprechung als Erwerbstätigkeit zu qua-

lifizieren ist, für die eine Bewilligungspflicht besteht. 
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4.4.1 Gemäss Art. 11 Abs. 1 erster Satz AIG benötigen Ausländerinnen und 

Ausländer, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben wollen, unab-

hängig von der Aufenthaltsdauer eine Bewilligung. Der ausländerrechtliche 

Begriff der Erwerbstätigkeit ist weit gefasst (vgl. statt vieler: Urteil des 

BVGer F-2290/2022 vom 5. Juli 2023 E. 6.2 und SPESCHA, in: Spescha et 

al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 11 AIG N. 2). Als 

Erwerbstätigkeit im Sinne des Gesetzes gilt jede üblicherweise gegen Ent-

gelt ausgeübte unselbständige oder selbständige Tätigkeit, selbst wenn sie 

unentgeltlich erfolgt (Art. 11 Abs. 2 AIG). Eine Tätigkeit gilt dann als übli-

cherweise gegen Entgelt gerichtet, wenn sie ihrer Art und ihrem Umfang 

nach auf dem schweizerischen Arbeits- und Dienstleistungsmarkt angebo-

ten wird (vgl. EGLI/MEYER, Handkommentar zum Bundesgesetz über die 

Ausländerinnen und Ausländer, 2010, Art. 11 N. 6). Ohne Belang für die 

Qualifikation als Erwerbstätigkeit ist dabei, ob die Beschäftigung nur stun-

den- oder tageweise oder vorübergehend ausgeübt wird (vgl. Art. 1a und 2 

VZAE). 

4.4.2 Der Beschwerdeführer hat durch das Verkaufen von Waren eine 

Handlung getätigt, die auf dem schweizerischen Arbeits- und Dienstleis-

tungsmarkt angeboten wird und üblicherweise der Erzielung eines Entgelts 

dient. Er hat somit eine Tätigkeit ausgeübt, die unter den in E. 4.4.1 be-

schriebenen Begriff der Erwerbstätigkeit fällt und demzufolge bewilligungs-

pflichtig ist. 

4.5 Die Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit durch Warenver-

käufe an Messen stellt der Beschwerdeführer denn auch nicht in Abrede. 

Allerdings macht er geltend, er habe bei der deutschen Botschaft in Neu-

Delhi zum Zweck des Verkaufs seiner Waren an Messen ein Geschäftsvi-

sum beantragt gehabt und dabei seine Handelsaktivitäten offengelegt. Das 

Visum sei ihm antragsgemäss ausgestellt worden, weshalb er davon aus-

gegangen sei, dass ihn das Geschäftsvisum zum Verkauf seiner Waren an 

Messen berechtige. 

4.6 Die Staatsanwaltschaft stufte das Handeln des Beschwerdeführers als 

vorsätzlich ein. Das Bundesverwaltungsgericht ist an die tatsächlichen 

Feststellungen im rechtskräftigen Strafbefehl vom 27. November 2023 

grundsätzlich gebunden (vgl. BGE 139 II 95 E. 3.2; 136 II 447 E. 3.1; 124 

II 103 E. 1c/aa; Urteil des BGer 1C_105/2022 vom 14. Februar 2023 E. 3.3; 

BVGE 2013/33 E. 4.3). Gründe für ein Abweichen davon sind vorliegend 

nicht ersichtlich.  
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4.7 Aus dem vom Beschwerdeführer erhobenen Einwand, wonach er da-

von ausgegangen sei, ein von den deutschen Behörden ausgestelltes Ge-

schäftsvisum berechtige ihn zum Verkauf von Waren an Messen in der 

Schweiz, kann er ohnehin nichts zu seinen Gunsten ableiten. Ihn vermag 

nicht zu entlasten, dass er sich der Unrechtmässigkeit seines Handelns 

nicht bewusst gewesen sein will, zumal es für die Verhängung eines Ein-

reiseverbots keines vorsätzlichen Verstosses gegen ausländerrechtliche 

Bestimmungen bedarf, sondern hierfür bereits eine Sorgfaltspflichtverlet-

zung genügt (siehe E. 3.2 hiervor). Mit dem expliziten Hinweis "Erwerbstä-

tigkeit nicht gestattet" war auf dem Geschäftsvisum des Beschwerdefüh-

rers eindeutig vermerkt, dass ihn sein Geschäftsvisum allein nicht zur Aus-

übung einer Erwerbstätigkeit im Schengen-Raum berechtigt.  

4.8 Zudem ist darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer bereits mit 

Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt vom 28. Feb-

ruar 2019 wegen rechtswidrigen Aufenthalts in der Schweiz rechtskräftig 

verurteilt worden war, weil er sich sieben Tage über die bewilligungsfreie 

Aufenthaltsdauer hinaus im Schengen-Raum aufgehalten hatte (sog. 

"Overstay"). Spätestens nach dieser Verurteilung hätte sich der Beschwer-

deführer über die Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen für den Schen-

gen-Raum und die gesetzlichen Voraussetzungen für die Aufnahme einer 

selbständigen Erwerbstätigkeit in der Schweiz bewusst sein respektive in-

formieren müssen. 

4.9 Nach dem bisher Gesagten ist erstellt, dass der Beschwerdeführer am 

2. Mai 2023 einer Erwerbstätigkeit im Sinne des Art. 11 Abs. 2 AIG nach-

gegangen ist. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass es sich vorliegend nicht 

um eine grenzüberschreitende Dienstleistung im Sinne von Art. 3 VZAE 

handelt. Die Ausnahmeregelung von Art. 14 VZAE gelangt somit nicht zur 

Anwendung. Der Beschwerdeführer hätte für seine Erwerbstätigkeit vom 

2. Mai 2023 eine Bewilligung benötigt, welche er indessen nicht vorgängig 

eingeholt hat. Damit hat der Beschwerdeführer gegen die öffentliche Si-

cherheit und Ordnung in der Schweiz verstossen. Der Fernhaltegrund ge-

mäss Art. 67 Abs. 1 Bst. c AIG ist gegeben. 

5.  

Zu prüfen bleibt, ob das angefochtene Einreiseverbot dem Grundsatz der 

Verhältnismässigkeit standhält. 

5.1 Der Bestand und die Dauer des Einreiseverbots sind unter dem Blick-

winkel des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit zu überprüfen. 



F-3265/2023 

Seite 8 

Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwä-

gung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den pri-

vaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschrän-

kung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Aus-

gangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder ge-

fährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhal-

tens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Per-

son (vgl. Art. 67 Abs. 5 sowie Art. 96 Abs. 1 AIG; HÄFELIN/MÜLLER/UHL-

MANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.). 

5.2 Der Beschwerdeführer bestreitet, dass von ihm eine Gefahr für künftige 

Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgehe. Allerdings hat 

er, wie festgestellt, durch Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung in der Schweiz 

gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 1 

Bst. c AIG verstossen (siehe E. 3.1 hiervor). Darüber hinaus wurde er be-

reits im Jahr 2019 wegen rechtswidrigen Aufenthalts in der Schweiz rechts-

kräftig verurteilt (siehe E. 4.8 hiervor). Dieses Fehlverhalten wiegt objektiv 

nicht leicht, kommt doch den ausländerrechtlichen Normen im Zusammen-

hang mit Einreise, Aufenthalt und Aufnahme einer Erwerbstätigkeit grund-

sätzlich eine zentrale Bedeutung zu, wenn es darum geht, eine funktionie-

rende Rechtsordnung zu gewährleisten (BVGE 2016/33 E. 4.3; 2014/20 

E. 8.2; statt vieler: Urteil des BVGer F-1934/2022 vom 6. März 2023 

E. 7.2). Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass die Anordnung des Ein-

reiseverbots gegen den Beschwerdeführer bereits aus spezialpräventiven 

Gründen angezeigt ist, um ihn bei künftigen Aufenthalten in der Schweiz 

von der erneuten Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ab-

zuhalten. Darüber hinaus kommt bei Drittstaatsangehörigen der Gefahr, 

dass ihr künftiges Verhalten erneut Anlass zu Klagen geben könnte, im 

Vergleich zu Staatsangehörigen einer Vertragspartei des Freizügigkeitsab-

kommens (FZA, SR 0.142.112.681) eine geringere Tragweite zu (BGE 139 

II 121 E. 6.1; 136 II 5 E. 4.2; BVGE 2017 VII/2 E. 4.4). Zu beachten ist fer-

ner das generalpräventiv motivierte Interesse, die öffentliche Ordnung 

durch eine konsequente Massnahmenpraxis zu schützen (vgl. Urteil des 

BGer 2C_282/2012 vom 31. Juli 2012 E. 2.5 m.H.). So soll ein Einreisever-

bot angesichts der negativen Folgen andere ausländische Personen dazu 

anhalten, sich an die ausländerrechtliche Ordnung des Gastlandes zu hal-

ten. Es besteht demnach ein general- und spezialpräventiv motiviertes In-

teresse an der Fernhaltung des Beschwerdeführers. 

5.3 Den öffentlichen Fernhalteinteressen sind die privaten Interessen des 

Beschwerdeführers entgegenzuhalten. Der Beschwerdeführer macht 
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geltend, zur Bestreitung seines Lebensunterhalts darauf angewiesen zu 

sein, auch in der Schweiz als Verkäufer von Waren an Messen teilnehmen 

zu können. Über das Interesse an einem Aufenthalt zur Erwerbstätigkeit 

hinaus macht der Beschwerdeführer keine persönlichen Interessen gel-

tend, in die Schweiz oder in das Fürstentum Liechtenstein einreisen zu 

müssen. Dieses Vorbringen vermag das vorliegend festgestellte öffentliche 

Fernhalteinteresse nicht entscheidend zu relativieren. Die vorübergehende 

Einschränkung hat der Beschwerdeführer selbst zu verantworten und 

grundsätzlich in Kauf zu nehmen. Eine wertende Gewichtung der sich ge-

genüberstehenden Interessen führt das Bundesverwaltungsgericht zum 

Ergebnis, dass sich das von der Vorinstanz verhängte zweijährige Einrei-

severbot als solches und in seiner Dauer als verhältnismässig erweist. 

Letztere liegt im Rahmen zahlreicher Vergleichsfälle und ist nicht zu bean-

standen (statt vieler: Urteile des BVGer F-295/2023 vom 23. Oktober 2023 

E 5.4.3 und F-5527/2021 vom 28. Juli 2023 E. 5.4.3 m.w.H.). 

6.  

Zu prüfen bleibt die von der Vorinstanz angeordnete Ausschreibung des 

Einreiseverbots im SIS II. 

6.1 Der Beschwerdeführer bringt vor, er handle seit über 30 Jahren mit 

Kaschmir-Waren, betreibe ein Geschäft in Paris und besuche als Verkäufer 

regelmässig Messen in ganz Europa. Zur Bestreitung seines Lebensunter-

halts sei er darauf angewiesen, seine Geschäftstätigkeit im Schengen-

Raum ausüben zu können. Dies betreffe neben der Schweiz insbesondere 

Deutschland und Frankreich. Die Ausschreibung im SIS II habe faktisch ein 

Einreiseverbot in den gesamten Schengen-Raum zur Folge, was eine mas-

sive Beschränkung seiner wirtschaftlichen Tätigkeit und Bewegungsfreiheit 

nach sich ziehe. 

6.2 Ein Einreiseverbot gilt für die Schweiz und im Regelfall für das Fürsten-

tum Liechtenstein (vgl. Art. 10 Abs. 1 des Rahmenvertrags vom 3. Dezem-

ber 2008 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem 

Fürstentum Liechtenstein über die Zusammenarbeit im Bereich des Visum-

verfahrens, der Einreise und des Aufenthalts sowie über die polizeiliche 

Zusammenarbeit im Grenzraum; SR 0.360.514.2). Erfolgt, wie vorliegend 

geschehen, gestützt auf das Einreiseverbot eine Ausschreibung der be-

troffenen Person im SIS II zur Einreise- und Aufenthaltsverweigerung, so 

werden die Wirkungen der Massnahme auf alle Schengen-Mitgliedstaaten 

ausgedehnt (vgl. Art. 6 Abs. 1 Bst. d sowie Art. 14 Abs. 1 der Verordnung 

[EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
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9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der 

Grenzen durch Personen [Kodifizierter Text] [Schengener Grenzkodex, 

SGK, Abl. L 77/1 vom 23.03.2016]). 

6.3 Der Beschwerdeführer kann als Drittstaatsangehöriger grundsätzlich 

zur Einreise- beziehungsweise Aufenthaltsverweigerung im SIS II ausge-

schrieben werden. Entgegen seiner Auffassung, für eine Ausschreibung im 

SIS II sei eine Verurteilung aufgrund einer Straftat notwendig, die mit min-

destens einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht ist, erfüllt der Beschwerdefüh-

rer durch seine Verurteilung (siehe E 4.3 hiervor) die Voraussetzungen für 

eine Ausschreibung im SIS II. Den Anforderungen des Art. 24 Ziff. 2 Bst. a 

SIS-II-VO war gemäss der ständigen, vom Bundesgericht bestätigen 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts Genüge getan, wenn die 

Obergrenze des gesetzlichen Strafrahmens bei mindestens einem Jahr 

Freiheitsstrafe liegt (BGE 147 IV 340 E. 4.6 m.H.; Urteil des BVGer  

F-1921/2020 vom 20. Juli 2022 E. 8.2.2). Dies gilt sinngemäss auch für den 

in diesem Punkt im Wesentlichen unveränderten hier anwendbaren Art. 24 

Ziff. 2 Bst. a SIS-VO-Grenze.  

6.4 Die Schweiz ist sodann als Folge des Grundsatzes der loyalen Zusam-

menarbeit bei der Administration des gemeinsamen Raums der Freiheit, 

der Sicherheit und des Rechts, auf dem das Schengen-System beruht, zur 

getreuen Wahrung der Interessen der Gesamtheit der Schengen-Staaten 

verpflichtet (BVGE 2011/48 E. 6.1). Hinzu kommt, dass wegen des Weg-

falls systematischer Personenkontrollen an den Schengen-Innengrenzen 

Einreiseverbote und ähnliche Massnahmen ihre volle Wirksamkeit nur ent-

falten können, wenn sich ihre Geltung und ihre Durchsetzbarkeit nicht auf 

einzelne Schengen-Mitgliedstaaten beschränken. Aufgrund der Vorbringen 

des Beschwerdeführers ist fraglich, ob er für die von ihm behaupteten Ge-

schäftstätigkeiten in Deutschland und Frankreich über eine Bewilligung 

verfügte, zumal er – nota bene trotz eindeutigem Hinweis "Erwerbstätigkeit 

nicht gestattet" – davon auszugehen scheint, ein Geschäftsvisum für eine 

Erwerbstätigkeit im Schengen-Raum sei ausreichend. Die Ausschreibung 

des Beschwerdeführers zur Einreiseverweigerung liegt insofern im ge-

meinsamen Interesse der Schengen-Staaten. 

6.5 Der Beschwerdeführer hat die von ihm behaupteten Geschäftsinteres-

sen im Schengen-Raum weder mit Urkunden nachgewiesen noch näher 

substantiiert. Das Interesse des Beschwerdeführers an seiner Geschäfts-

tätigkeit im Schengen-Raum ist nicht geeignet, das öffentliche Interesse an 

der Ausschreibung der Fernhaltemassnahme zurückzudrängen. Eine mit 
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der Ausschreibung des Einreiseverbots einhergehende Beeinträchtigung 

der wirtschaftlichen Tätigkeit des Beschwerdeführers hat er in Kauf zu neh-

men. Im Übrigen stünde sämtlichen Schengen-Mitgliedstaaten die Mög-

lichkeit offen, betroffenen Personen auf Gesuch hin die Einreise in das ei-

gene Hoheitsgebiet zu gestatten beziehungsweise ein Visum mit räumlich 

beschränkter Gültigkeit auszustellen (statt vieler: Urteil des BVGer  

F-1893/2023 vom 4. März 2024 E. 8.5, m.w.H.). Die durch die Vorinstanz 

verfügte Ausschreibung im SIS II ist verhältnismässig und angemessen 

und folglich nicht zu beanstanden. 

7.  

Aus diesen Erwägungen folgt, dass weder das auf zwei Jahre befristete 

Einreiseverbot noch dessen Ausschreibung im SIS II Bundesrecht verletzt 

(Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist daher abzuweisen. 

8.  

Entsprechend dem Verfahrensausgang sind die Kosten dem unterliegen-

den Beschwerdeführer aufzuerlegen und auf Fr. 1'000.– festzusetzen (vgl. 

Art. 63 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 1 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 

über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht 

[VGKE, SR 173.320.2]). Sie sind durch den in gleicher Höhe geleisteten 

Kostenvorschuss gedeckt. Eine Parteientschädigung steht dem unterlie-

genden Beschwerdeführer nicht zu (Art. 64 Abs. 1 VwVG). 

9.  

Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in der vorliegenden Sache 

endgültig (Art. 83 Bst. c Ziff. 1 BGG). 

 

(Dispositiv nächste Seite)  
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 1'000.– werden dem Beschwerdeführer auf-

erlegt. Sie sind durch den in gleicher Höher geleisteten Kostenvorschuss 

gedeckt. 

3.  

Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer und die Vorinstanz. 

 

 

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber: 

  

Basil Cupa Lukas Schmid 
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